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Die Menschenrechtsdebatte
Im Nationalrat am 12. und 16. Juni ergab
ein knappes Mehr für die Unterzeichnung
(88 : 80). Im September wird der Stände-
rat darüber befinden. Die eindeutige Stel-
lungnahme der Frauen gegen die Unter-
Zeichnung mit Vorbehalten hat zu diesem
knappen Resultat beigetragen.

Die Hypothek der konfessionellen Aus-
nahmeartikel
Die Evangelische Zeitschrift für Kultur und
Politik REFORMATIO widmet ihre Mai-
nummer (Verlag Benteli AG, 3018 Bern,
Fr. 4.—) den konfessionellen Ausnahme-
artikeln, die — wie das Frauenstimmrecht
—• einen grossen Einsatz benötigen, um
beim Souverän durchzukommen, im Zu-
sammenhang mit der Debatte im Stände-
rat über die Unterzeichnung der Europäi-
sehen Menschenrechtskonvention ist auch
dieser Vorbehalt aktuell.
Wir veröffentlichen aus dem Beitrag von
Bundesrichter O. Kaufmann einige Ab-
schnitte.

Artikel 51 der Bundesverfassung
VON OTTO K. KAUFMANN

1. Die Problematik des «Jesuitenartikels»
Artikel 51 der Bundesverfassung lautet:
«Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliier-
ten Gesellschaften dürfen in keinem Teile der
Schweiz Aufnahme finden, und es ist ihren
Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche und Schu-
le untersagt.
Dieses Verbot kann durch Bundesbeschiuss
auch auf andere geistliche Orden ausgedehnt
werden, deren Wirksamkeit staatsgefährlich ist
oder den Frieden der Konfessionen stört.»
Die «Tribune de Genève» schrieb im Rahmen
einer redaktionellen Artikelserie von Daniel
Cornu über diesen Artikel wie folgt:

«La Suisse est le seul Etat du monde occiden-
tal à maintenir l'interdiction de la Compagnie
de Jésus sur son territoire. Plus de 36 000
jésuites sont à l'œuvre aujourd'hui dans le
monde entier, dont 8 500 dans les seuls Etats-
Unis, pays par excellence de la liberté religi-
euse. Nulle part ne fleurit encore la .question
des jésuites'. Sauf en Suisse! Pour combien de
temps?»
Art. 51 BV ist bekanntlich eine alte Narbe im

grossen Friedensvertrag nach dem Sonder-
bundskrieg, der Bundesverfassung von 1848.
Leider wurde 1874 die Narbe nicht zum Ver-
schwinden gebracht, sondern im Zeichen des
gerade damals akuten sogenannten «Kultur-
kampfes» neu aufgescheuert, das heisst, die
Bestimmung wurde in der geltenden Verfas-
sung verdeutlicht und verschärft. Seit gut 50
Jahren haben jedoch die Schweizer Jesuiten
trotz der Bestimmung wieder begonnen, in
ihrer Heimat tätig zu sein: Sie üben teils eine
jedermann erlaubte Tätigkeit aus, teils eine
Tätigkeit, die jedermann — ausser ihnen — er-
laubt ist.
Bereits am 14. Februar 1919 wurde im Natio-
nalrat eine Motion Musy angenommen. Damals
erteilte der Nationalrat dem Bundesrat den
Auftrag — zusammen mit andern verfassungs-
rechtlichen Postulaten —, eine Vorlage betref-
fend Aufhebung der sogenannten konfessionel-
len Ausnahmeartikel vorzubereiten. Sowohl der
Präsident der radikaldernokratischen Fraktion,
Nationalrat R. Forrer, als auch der Sprecher
des Bundesrates, Felix Calender, vertraten
schon damals die Ansicht, dass die konfessio-
nellen Ausnahmeartikei verschwinden müssten.
Der Bundesrat hielt es jedoch trotz der ange-
nommenen Motion bezw. parlamentarischen ini-
tiative (Art. 93 BV) nicht für opportun, dem Rar-
lament eine entsprechende Vorlage zu unter-
breiten; er legte die Motion vielmehr «in die
Schublade», und in der Folge erinnerte der
Geschäftsbericht des Bundesrates bis 1946
Jahr für Jahr das Parlament an die immer
noch hängige Motion, ähnlich wie heute die
Übersicht über die Verhandlungen der Bundes-
Versammlung vierteljährlich Regierung und
Parlament an die seit 1935 hängige und immer
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